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Text 

ARTIKEL 185 

Datenverarbeitung 

(1) Jede Vertragspartei gestattet den Finanzdienstleistern der anderen Vertragspartei, für die Zwecke 
der Datenverarbeitung Informationen in elektronischer oder sonstiger Form in ihr Gebiet und aus ihrem 
Gebiet zu übertragen, sofern diese Datenverarbeitung für den gewöhnlichen Geschäftsverkehr des 
betreffenden Finanzdienstleisters erforderlich ist. 

(2) Absatz 1 schränkt nicht das Recht einer Vertragspartei ein, personenbezogene Daten und die 
Privatsphäre zu schützen, solange dieses Recht nicht dazu benutzt wird, dieses Abkommen zu umgehen. 

(3) Jede Vertragspartei führt angemessene Maßnahmen ein oder erhält sie aufrecht, um die 
Privatsphäre, die Grundrechte und die Freiheit des Einzelnen zu schützen, insbesondere bei der 
Übermittlung personenbezogener Daten. 
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